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Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschusses betreffend den Gesetzentwurf (Beilage 8) über die Organisation 
und Finanzierung des Gesundheitswesens im Burgenland (Burgenländisches 
Gesundheitswesengesetz) (Zahl 19 - 8) (Beilage 24) 
Berichterstatter:   S t a c h e r l   (S. 483) 
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Annahme des Gesetzentwurfes (S. 483) 

 



5. Punkt: Bericht und Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und des Finanz-, 
Budget- und Haushaltsausschusses betreffend den Gesetzentwurf (Beilage 8) über 
die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens im Burgenland 
(Burgenländisches Gesundheitswesengesetz) (Zahl 19 - 8) (Beilage 24) 

Präsident Walter Prior: Der 5. Punkt der Tagesordnung ist der Bericht und 
Abänderungsantrag des Rechtsausschusses und Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschusses betreffend den Gesetzentwurf, Beilage 8, über die Organisation 
und Finanzierung des Gesundheitswesens im Burgenland (Burgenländisches 
Gesundheitswesengesetz), Zahl 19 - 8, Beilage 24. 

Berichterstatter zu diesem Tagesordnungspunkt ist Herr Landtagsabgeordneter 
Willibald Stacherl.  

Bitte Herr Abgeordneter. 
Berichterstatter Willibald Stacherl: Sehr geschätzter Herr Präsident! Werte 

Kolleginnen und Kollegen! Der Rechtsausschuss und der Finanz-, Budget- und 
Haushaltsausschuss haben den Gesetzentwurf über die Organisation und Finanzierung 
des Gesundheitswesens im Burgenland (Burgenländisches Gesundheitswesengesetz), 
Zahl 19 - 8, Beilage 24, in ihrer 1. gemeinsamen Sitzung am Mittwoch, dem 14. Dezember 
2005, beraten.  

Ich wurde zum Berichterstatter gewählt.  
Nach meinem Bericht stellte ich den Antrag, dem Landtag zu empfehlen, dem 

gegenständlichen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. Ebenso 
stellte ich einen Abänderungsantrag. 

Bei der anschließenden Abstimmung wurde der vorliegende Gesetzentwurf mit 
dem von mir gestellten Abänderungsantrag ohne Wortmeldung einstimmig angenommen.  

Der Rechtsausschuss und der Finanz-, Budget- und Haushaltsausschuss stellen 
daher den Antrag, der Landtag wolle dem Gesetzentwurf über die Organisation und 
Finanzierung des Gesundheitswesens im Burgenland (Burgenländisches 
Gesundheitswesengesetz) unter Einbezug der von mir beantragten Abänderungen die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Präsident Walter Prior: Es liegt keine Wortmeldung vor, der Herr Berichterstatter 
hat das Schlusswort. (Abg. Willibald Stacherl: Ich verzichte!)  

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort, wir kommen daher zur 
Abstimmung. 
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Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 
Gesetzentwurf mit den vom Herrn Berichterstatter beantragten Abänderungen zustimmen 
wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der Gesetzentwurf über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens im Burgenland (Burgenländisches Gesundheitswesengesetz) ist 
somit mit den vom Herrn Berichterstatter beantragten Abänderungen in zweiter Lesung 
einstimmig angenommen. 

Da keine andere Vorgangsweise beantragt ist, kommen wir zur dritten Lesung. 
Ich ersuche jene Damen und Herren Landtagsabgeordneten, die dem 

Gesetzentwurf mit den vom Herrn Berichterstatter beantragten Abänderungen auch in 
dritter Lesung zustimmen wollen, sich von den Plätzen zu erheben. - 

Der Gesetzentwurf über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens im Burgenland (Burgenländisches Gesundheitswesengesetz) ist 
somit auch in dritter Lesung mit den vom Herrn Berichterstatter beantragten 
Abänderungen einstimmig angenommen. 

 




